
Einnahmen

Übrige Einnahmen

101 777  140 049  157 000  Gemeinsam finanzierte Maßnahmen des NATO-Sicherheits-Investitions-
programms in der Bundesrepublik Deutschland

286 91
-032

Haushaltsvermerk

Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
559 91.

Erläuterungen

Nachzuweisen sind:

Beiträge der Bundesrepublik Deutschland und der anderen NATO-Mitglied-
staaten zu den Ausgaben des NATO-Sicherheits-Investitionsprogramms auf

1.

dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (Kap. 1422 Tit. 559 12 und
Kap. 1412 Tit. 286 03) einschließlich der Infrastrukturbeiträge für das NATO-
Frühwarnsystem AWACS (Haupteinsatzbasis Geilenkirchen).

Nationale Steuern und Zölle, die von der NATO-Finanzierung ausgenommen
und von der Bundesrepublik Deutschland zu tragen sind (Kap. 1422
Tit. 559 11).

2.

Nationale Anteile der Bundesrepublik Deutschland bei den Maßnahmen des
NATO-Sicherheits-Investitionsprogramms (Kap. 1412 Tit. 558 12).

3.

Beiträge der Benutzerinnen und Benutzer von Infrastruktureinrichtungen für
Vorhaben, die nicht unter die Normen des NATO-Sicherheits-Investitionspro-
gramms fallen (Kap. 1412 Tit. 286 03).

4.

Vorfinanzierungen von Infrastrukturmaßnahmen des NATO-Sicherheits-Inves-
titionsprogramms in der Bundesrepublik Deutschland (Kap. 1412 Tit. 558 70).

5.

Erstattungen vorfinanzierter Beträge fließen den Ausgaben bei Kap. 1412
Tit. 558 70 zu.

Mehr wegen vermehrter Abführungen der beteiligten NATO-Mitgliedstaaten.

9 163  13 377  13 000  NATO-Ausgaben für die Abgeltung von Leistungen der Landesbauverwal-
tungen für Infrastrukturmaßnahmen des NATO-Sicherheits-Investitionspro-
gramms

286 93
-032

Haushaltsvermerk

Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
632 91.

Erläuterungen

In den Ausgaben der NATO-Mitgliedstaaten zum NATO-Sicherheits-Investitionspro-
gramm und in den Kosten für die nicht unter die Normen des Programms fallenden
Vorhaben sind auch Pauschbeträge enthalten, mit denen die Leistungen der natio-
nalen Bauverwaltungen abgegolten werden sollen. Der Umfang dieser Leistungen
richtet sich nach besonderen NATO-Richtlinien. Die darauf entfallenden Beitragsan-
teile der Bundesrepublik Deutschland und der anderen NATO-Mitgliedstaaten sind
bei Kap. 1422 Tit. 559 12 mitveranschlagt bzw. werden bei Kap. 1412 Tit. 286 03
vereinnahmt.

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: Kap. 1412 Tit. 286 03.

- 1 -

1490Anlage 1
NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm in der
Bundesrepublik Deutschland - Anlage N (1490)

IstSollSoll
Z w e c k b e s t i m m u n g

Titel
Funktion

200720082009
1 000 €1 000 €1 000 €



Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.

101 777  140 049  157 000  Gemeinsam finanzierte Maßnahmen des NATO-Sicherheits-Investitions-
programms in der Bundesrepublik Deutschland

559 91
-032

Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 286 91.

Erläuterungen

Nachzuweisen sind (jeweils in besonderen Buchungsabschnitten):

Von der Bundesrepublik Deutschland und von den anderen NATO-Mitglied-
staaten zu finanzierendes NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm auf dem

1.

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (Kap. 1422 Tit. 559 12 und Kap. 1412
Tit. 286 03) einschließlich der Infrastrukturbeiträge für das NATO- Frühwarn-
system AWACS (Haupteinsatzbasis Geilenkirchen).

Die Vorhaben sind von der Bundesrepublik Deutschland auszuführen. Die
entstehenden Kosten werden von allen beteiligten NATO-Mitgliedstaaten nach
einem Kostenteilungsschlüssel erstattet.

Nationale Steuern und Zölle, die in der Bundesrepublik Deutschland für
Maßnahmen des NATO-Sicherheits-Investitionsprogramms erhoben werden,

2.

von der NATO-Finanzierung ausgenommen und von der Bundesrepublik
Deutschland zu tragen sind (Kap. 1422 Tit. 559 11).

Nationale Anteile der Bundesrepublik Deutschland bei Maßnahmen des NATO-
Sicherheits-Investitionsprogramms (Kap. 1412 Tit. 558 12).

3.

Beiträge der Benutzer von Infrastruktureinrichtungen für Vorhaben, die nicht
unter die Normen des NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm fallen
(Kap. 1412 Tit. 286 03).

4.

Vorfinanzierungen von Infrastrukturmaßnahmen des NATO-Sicherheits-Inves-
titionsprogramms in der Bundesrepublik Deutschland (Kap. 1412 Tit. 558 70).

5.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

9 163  13 377  13 000  Abgeltung von Leistungen der Landesbauverwaltungen für Infrastruktur-
maßnahmen des NATO-Sicherheits-Investitionsprogramms

632 91
-032

Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 286 93.

Erläuterungen

In den Ausgaben der NATO-Mitgliedstaaten zum NATO-Sicherheits-Investitionspro-
gramm und in den Kosten für die nicht unter die Normen dieses Programms fallenden
Vorhaben sind auch Pauschbeträge enthalten, mit denen die Leistungen der natio-
nalen Bauverwaltungen abgegolten werden sollen. Der Umfang dieser Leistungen
richtet sich nach besonderen NATO-Richtlinien. Verwaltungsausgaben für die
Durchführung von national zu finanzierenden Baumaßnahmen der Bundeswehr
werden aus Kap. 1412 Tit. 632 01 erstattet.

Abschluss der Anlage
 153 426  170 000  Gesamteinnahmen......................................................................................
 153 426  170 000  Gesamtausgaben........................................................................................
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Anlage 11490
NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm in der
Bundesrepublik Deutschland - Anlage N (1490)

IstSollSoll
Z w e c k b e s t i m m u n g

Titel
Funktion

200720082009
1 000 €1 000 €1 000 €
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